
AdvoGraf.de
Herausgeber Herrn Alexander Kleinjung
Erfurter Straße 5
99334 Ichtershausen

vorab per Mail alexander@advograf.de
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Abmahnungen gegen Website-Betreiber wegen Verstöße gegen Datenschutzrechtliche
Bestimmungen, Ihr offener Brief vom 09.07.01

Sehr geehrter Herr Kleinjung,

Ihren o.g. Schriftsatz haben wir erhalten. Die Versachlichung der Diskussion in Ihrem
Schreiben, ist unserem gemeinsamen Anliegen sicher dienlich.

Obschon auch eine Mehrzahl von Abmahnungen zulässig ist (LG Braunschweig, 08.11.00,
AZ.:9 O 1741/00 (274)), Kostenersatzansprüche selbst bei Zugrundelegung der von
Ihnen zitierten BGH-Rechtsprechung aus dem Jahre 1984 bestehen (vgl.:
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 22. Aufl., Einleitung UWG, Rz. 556) und die
Frage der „durchschnittlich schwierigen Abmahnung“ hier kontrovers diskutiert werden
kann, nehmen wir Ihre Anregung auf, die Diskussion auf unser eigentliches Anliegen,
die gravierenden Datenschutzdefizite im Internets zu lenken. Wir erklären ohne
Anerkennung einer Rechtspflicht:

a) dass der GSDI e.V. in jedem Einzelfall auf die durch die Rechtsanwälte Klinkert &
Kollegen geltend gemachten Anwaltskosten als Ersatz für die Auslagen einer
Geschäftsführung ohne Auftrag verzichtet; im Gegenzug verzichtet der Website-Betreiber
auf die Geltendmachung von Ansprüchen gleich aus welchem Rechtsgrund gegen den
GSDI e.V.

b) dass ein Vertragsstrafeversprechen i.H.v. DM 10.100,00 zahlbar an die Begünstigte
gemäß § 9 Absatz 3 der Satzung der GSDI e.V. der gemeinnützigen Arbeitsgemeinschaft
der Verbraucherverbände e.V., für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die
Unterlassungserklärung, die vom Unterlassungserklärenden zu verantworten ist und
nicht aus der Herstellung eines alten Datenbestandes durch den Webhoster resultiert,
als ausreichend angesehen wird;

c) dass zur Meidung gerichtlicher Maßnahmen ausreicht, wenn die nach obigen Vorgaben
modifizierte strafbewehrte Unterlassungserklärung bis zum Ablauf des 20. Juli 2001 in
der Kanzlei Klinkert & Kollegen eingegangen ist;



d) dass die Redaktion Advograf befugt ist, diese Erklärung im Original auf der Website
http: //www.advograf.de. zu veröffentlichen und an Dritte, insbesondere an mit der Abwehr
einer vom GSDI e.V. veranlassten Abmahnung betraute Rechtsanwälte sowie an Vertreter
der Presse und von Medien- und Telediensten herauszugeben.

Die Kanzlei Klinkert & Kollegen wird sich mit den Website-Betreibern in den nächsten
Tagen in Verbindung setzen.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Felsmann
Vorstand GSDI e.V.


